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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
212. Denkmalschutz 
 Unterschutzstellung von Landes- und Bundesbauten 
 h i e r :  Ordensburg Vogelsang

Bezirksregierung Köln 
Az. 35.4.16-46.05

Köln, den 17. Mai 2021

Ich habe die Stadt Schleiden veranlasst, folgendes 
 Objekt aus der Denkmalliste zu löschen:

Objekt:  Baudenkmal

  Ehemalige Ordensburg Vogelsang und ehemali-
ger Truppenübungsplatz Camp Vogelsang, Ge-
markung Dreiborn Flur 7, Flurstücke 1194, 1196 
tlw., 1173 tlw., 1198, 1199, 1200, 1201 tlw., Flur 
43, Flurstück 74, Flur 66, Flurstücke 3 tlw., 9, 10, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25 tlw., 26, 27, 29, 30, 
32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 
70, 71 tlw., 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 686, Stadt 
Schleiden

Die Löschung erfolgte bei der Stadt Schleiden am  
28. April 2021 unter der lfde. Nr. 197.

Im Auftrag 
gez.  S c h m i t z

ABl. Reg. K 2021, S. 194

213. Öffentliche Bekanntmachung nach 
 § 5 Abs. 1 UVPG 
 h i e r :  Firma Bayer CropScience AG

Bezirksregierung Köln 
Az. 53.20/21

Gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung (Stand  
3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694, 2696)) wird hiermit 
folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Bayer CropScience AG, Industriestr., 50351 
Hürth hat folgendes Vorhaben auf dem Werksgelände in 
50351 Hürth, Gemarkung Hürth, Flur 8, Flurstück 3664 
beantragt:

 Antrag nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) zur wesentlichen Änderung eine Kapa-
zitätserweiterung der 3-Trifluormethylacetophenon 
(TFMAP) -Produktion der Pflanzenschutzmittel 
(PSM) 2-Anlage

Die PSM-2-Anlage fällt unter die Nummer 4.2 und 
9.3.2 gemäß Anlage 1 zum UVP-Gesetz.

Für dieses Vorhaben wurde in einer gemeinsamen all-
gemeinen Vorprüfung nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 UVPG unter-
sucht, ob die Änderung zusätzliche erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen hervorrufen können.

Die Prüfung des Vorhabens hat ergeben, dass zusätz-
liche erhebliche nachteilige Auswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Menschen, insbesondere die menschli-
che Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kul-
turelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie Wechselwir-
kungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern nicht 
zu erwarten sind. 

Aus dem Änderungsvorhaben resultieren keine höhe-
ren Emissionsmassenströmen an Luftschadstoffen und 
führen somit nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
von Schutzgebieten entsprechend der Nr. 2 der Anlage 3 
des UVPG. Vorgeschriebene Grenzwerte zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit werden weit unterschritten. 
Auch wird sich das Vorhaben auf die Schallimmissions-
situation und ggfs. Erschütterungsimmissionen in der 
Umgebung nicht erheblich auswirken. Auswirkungen 
auf den Natur- und Artenschutz sowie relevante Boden-
belastungen finden nicht statt, da für das Vorhaben eine 
bereits versiegelte und im Betrieb genutzte Fläche über-
baut wird. Wassergefährdende Stoffe werden entspre-
chend der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) gehandhabt. Damit 
ist eine Gefährdung des Grundwassers und anderer Ge-
wässer ausgeschlossen. Somit ist die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen dieses im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ent-
behrlich.

Köln, den 31. Mai 2021

Im Auftrag 
gez.  B a u l i g

ABl. Reg. K 2021, S. 194

214. Bekanntmachung des 
 Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper

Wermelskirchen, den 21. Mai 2021

An die Mitglieder der Verbandsversammlung

Zur konstituierenden Sitzung der Verbandsversamm-
lung lade ich Sie am

Dienstag, den 29. Juni 2021, 14:00 Uhr,

in den Großen Ratssaal des Rathauses, Telegrafenstraße 
29–33 in Wermelskirchen ein.

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung durch den bisherigen Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung und Ermittlung 
des Alterspräsidenten zur Durchführung der Wahl 
des Vorsitzenden

2. Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung

3. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung

4. Beschluss:  
 Benennung eines Mitglieds zur Mitunterzeichnung 
der Niederschrift der Sitzung
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5. Beschluss:  
Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Betriebs-
ausschusses – Vorlage –

6. Beschluss:  
Wahl von Personalvertretern in den Betriebsaus-
schuss – Vorlage –

7. Anfragen

8. Verschiedenes

II. Nichtöffentlicher Teil

9. Anfragen

10. Verschiedenes

Im Anschluss an die konstituierende Sitzung der Ver-
bandsversammlung wird sich der Betriebsausschuss mit 
folgender Tagesordnung konstituieren:

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2. Wahl des Vorsitzenden des Betriebsausschusses

3. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebs-
ausschusses

4. Beschluss:  
Benennung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung 
der Niederschrift

5. Bericht der Betriebsleitung – mündlich –

6. Beschluss:  
Füllstand und Schonung der Großen Dhünn-Tal-
sperre – Vorlage –

7. Beschluss:  
Wirtschaftsplan 2021 – Vorlage –

8. Beschluss:  
Abnahme des Jahresabschlusses 2020 – Vorlage –

9. Beschluss:  
Entlastung der Betriebsleitung – Vorlage –

10. Beschluss:  
Zukünftige Besetzung der Gremien beim Aggerver-
band – Vorlage –

11. Anfragen

12. Verschiedenes

II. Nichtöffentlicher Teil

13. Beschluss:  
Stromausschreibung 2023 – 2026 – Vorlage –

14. Beschluss:  
Bestellung einer Prüfstelle für die Prüfung des Jahres-
abschlusses 2021 – Vorlage –

15. Anfragen

16. Verschiedenes

Im Anschluss findet eine weitere Sitzung der Verbands-
versammlung statt.

Mit freundlichen Grüßen

Der stellvertretende Vorsitzende 
gez. Theodor  F ü r s i c h

ABl. Reg. K 2021, S. 194

215.  Bekanntmachung des 
 Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper

 Wermelskirchen, den 21. Mai 2021

An die Mitglieder der Verbandsversammlung

Zur Sitzung der Verbandsversammlung lade ich Sie am

Dienstag, den 29. Juni 2021, ca. 15:00 Uhr,

in den Großen Ratssaal des Rathauses, Telegrafenstraße 
29–33 in Wermelskirchen ein.

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2. Beschluss:  
Benennung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung 
der Niederschrift

3. Bericht der Betriebsleitung – mündlich –

4. Beschluss:  
Füllstand und Schonung der Großen Dhünn-Tal-
sperre  – Vorlage –

5. Beschluss:  
Wirtschaftsplan 2021  – Vorlage –

6. Beschluss:  
Abnahme des Jahresabschlusses 2020 – Vorlage –

7. Beschluss:  
Entlastung des Betriebsausschusses  – Vorlage –

8. Beschluss:  
Zukünftige Besetzung der Gremien beim Aggerver-
band  – Vorlage –

9. Anfragen

10. Verschiedenes

II. Nichtöffentlicher Teil

11. Anfragen

12. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Der stellvertretende Vorsitzende 
gez. Theodor  F ü r s i c h

ABl. Reg. K 2021, S. 195

E Sonstiges

216. Liquidation 
 h i e r :  Breeder Brezele Verein für 
 Brauchtumspflege e. V.

Der Verein Breeder Brezele Verein für Brauchtums-
pflege e. V. (AG Siegburg VR 2448, Eintragung der Liqui-
dation: 27. März 2020) ist mit Beschluss vom 17. Septem-
ber 2019 aufgelöst worden.

Die folgenden Liquidatoren wurden benannt:

1. Therese Weber, 1. Vorsitzende, Breidtersteegsmühle 1, 
53797 Lohmar

2. Magarete Bogdanski, Hohn 15, 53797 Lohmar 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,16 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.

Die Gläubiger werden gebeten, ihre Ansprüche bei den  
o. g. Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2021, S. 195

217. Liquidation 
 h i e r :  Jülicher Figuralchor e. V.

Der Verein Jülicher Figuralchor e. V. (VR 20634 Amts-
gericht Düren) ist aufgelöst und befindet sich in Liquida-
tion. Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche 
geltend zu machen.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2021, S. 196

218. Liquidation 
 h i e r :  Leverkusen hilft e. V.

Als zur Vertretung berechtigte Liquidatoren des Ver-
eins Leverkusen hilft e. V. mit dem bisherigen Sitz in 
 Leverkusen machen wir die Auflösung des Vereins hier-
durch bekannt (VR 18681, AG Köln). Die Gläubiger des 
Vereins werden gebeten, ihre Ansprüche bei uns anzumel-
den. Die Anschrift des Vereins lautet: Ulrich Kämmerling, 
Detlev Szczukowski, Volker Paas, Gezelinallee 72, 51375 
Leverkusen.

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2021, S. 196
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